
POLICY / RESEARCH 

MAECENATA 

OBSERVATORIUM 
ANALYSEN, POSITIONEN UND DISKURSE ZU ZIVILGESELLSCHAFT, ENGAGEMENT UND PHILANTHROPIE 

Nr. 7 – Januar 2016 
 

 

 

Impressum: OBSERVATORIUM ist eine Publikationsreihe zu wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Themen. Sie wird verlegt durch das Maecenata Institut für 

Philanthropie und Zivilgesellschaft, Linienstrasse 139, 10115 Berlin, Tel. + 49-30-28 38 79 09, Fax + 49-30-28 38 79 10, E-Mail: mi@maecenata.eu, www.maecenata.eu. 

Herausgeber ist Rupert Graf Strachwitz. ISSN (Web) 2365-6980. Haftungsausschluss: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt das Maecenata Institut keine Haf-

tung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt verlinkter Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Die Beiträge geben ausschließlich die Meinung der 

Verfasserin bzw. des Verfassers wieder. Alle Rechte vorbehalten! Dieses Werk ist durch eine Creative Commons 3.0 Deutschland Lizenz urheberrechtlich geschützt. Eine 

nicht-kommerzielle Weiternutzung ist unter Angabe der Quelle gestattet. Maecenata Institut, Berlin 2015 

Stiftungen im Zivilrecht 
Eine Stellungnahme zur geplanten  

Änderung „des Stiftungsrechts“ 

 

von Rupert Graf Strachwitz 

 

   Auf Anregung des Hamburger Senats 

und infolge von Beschlüssen der Innenmi-

nisterkonferenz vom 13. und der Justizmi-

nisterkonferenz vom 26. Juni 2014 befaßt 

sich eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur 

Zeit mit möglichen Änderungen des BGB 

im Hinblick auf das Stiftungsrecht (§ 80-89). 

Auf den Hamburger Tagen des Stiftungs- 

und Nonprofitrechts an der Bucerius Law 

School wurde am 30. Oktober 2015 dar-

über berichtet und diskutiert. Zur Diskus-

sion stand u.a. die von Hamburg ins Ge-

spräch gebrachte und auch vom Bundes-

verband Deutscher Stiftungen befürwor-

tete, von anderen Ländern und unabhängi-

gen Fachleuten aber sehr skeptisch beur-

teilte Änderung, die Stiftern die Möglichkeit 

einräumen soll, noch nach Errichtung der 

Stiftung deren Satzung in allen Punkten zu 

ändern.  

Es erscheint wichtig, diese und andere ge-

plante Änderungen in einen größeren Zu-

sammenhang zu stellen, dies um so mehr, 

als der Reformprozeß (der 2. in 15 Jahren 

nach über 100 Jahren ohne substantielle 

Gesetzesnovellierung) droht, kurzatmig 

zwei aktuelle Erscheinungen allzusehr in 

den Mittelpunkt zu stellen: 

 

 die relativ große Zahl lebender Stifter 

und Stifterinnen aufgrund der zahlrei-

chen Neugründungen der letzten 15 

Jahre, 

 den dramatischen, voraussichtlich aller-

dings langfristigen Rückgang von Erträ-

gen liquider Stiftungsvermögen. 

Es sollte bei einer Reform des Stiftungs-

rechts, die diesen Namen verdient, nicht 

darum gehen, historisch gewachsene 

Grundsätze „aus gegebenem Anlaß“ immer 

weiter zu durchlöchern, sondern eher da-

rum, notwendige Klärungen vorzunehmen 

und zu prüfen, inwieweit im 19. Jahrhundert 

erarbeitete Rechtsgrundsätze dem Gesell-

schaftsbild und Rechtsempfinden des 21. 

Jahrhunderts noch entsprechen.  

 

   Es erscheint ebenso notwendig, das So-

zial- und Kulturphänomen Stiftung ein 

Stückweit aus einer rein rechtsdogmati-

schen Betrachtungsweise zu befreien. Wie 

anderswo, soll das Recht unbeschadet der 

erstrebenswerten Herrschaft des Rechts 

(rule of law) solchen Phänomenen dienlich 

sein, nicht sie beherrschen.  

 

   Eine besondere Eilbedürftigkeit ist für 

diese Reform  nicht erkennbar. Die nachfol-

genden Anmerkungen sollen daher zu 

grundsätzlichen Überlegungen anregen. 
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I. 

   Je nach Zählweise gibt es in Deutschland 

zwischen rd. 50.000 und rd. 150.000 Stif-

tungen. Durch das BGB erfaßt sind von die-

sen nur rd. 20.000, d.h. 40% bzw. 13,3%. 

Es sind dies die rechtsfähigen, staatlicher 

Aufsicht unterliegenden Stiftungen des bür-

gerlichen Rechts, eine erst im 19. Jahrhun-

dert voll ausgebildete Stiftungsform, die 

sich dadurch von anderen Organisations-

formen der Zivilgesellschaft und von ande-

ren Formen der Stiftung unterscheidet, daß 

sie keine Mitglieder oder Eigentümer kennt. 
 

   Die zahlreichen anderen Formen, unter 

denen Stiftungen auftreten, haben nur sehr 

rudimentäre oder keine spezifische zivil-

rechtliche Grundlage. So leiten sich die 

Bestimmungen für die (grob geschätzt) 

30.000 nicht rechtsfähigen Treuhandstif-

tungen (auch unselbständige oder fiduziari-

sche Stiftungen genannt) in der Regel aus 

dem Treuhandrecht her, sind aber in die-

sem Zusammenhang nicht gesondert er-

wähnt oder gar normiert. Diese unselbstän-

digen Stiftungen können sogar, wie vor ei-

nigen Jahren gerichtlich festgestellt wurde, 

im Einzelfall auch Schenkungen unter Auf-

lage (und trotzdem eigene Steuersubjekte) 

darstellen. Diese Sichtweise wirft freilich 

besondere Probleme auf; eine Klärung im 

Sinne eines echten Treuhandverhältnisses 

wäre wünschenswert. 

    

   Die Stiftungen in der Rechtsform einer 

Kapitalgesellschaft werden rechtlich als 

Kapitalgesellschaften (GmbH, AG usw.) 

behandelt, ohne dort gesondert erwähnt zu 

werden. Stiftungen öffentlichen Rechts 

werden im öffentlichen Recht kaum er-

wähnt. Die rd. 100.000 Stiftungen kirchli-

chen Rechts unterliegen der auf der verfas-

sungsrechtlichen Autonomie der Religions-

gemeinschaften beruhenden kirchlichen 

Rechtsetzung, die sie freilich nicht ermäch-

tigt, im allgemeinen Rechts- und Ge-

schäftsverkehr als juristische Personen 

aufzutreten.  

    

Dennoch handelt es sich bei all diesen (und 

weiteren) Formen in der Regel zweifellos 

auf Grund ihrer Entstehungsgeschichte, im 

funktionalen Sinn und als soziale Phäno-

mene um Ausprägungen echter Stiftungen. 

Sie sind insoweit weder „unecht“ noch ha-

ben sie Ausnahmecharakter. Nur die Stif-

tungen bürgerlichen Rechts als „echt“ zu 

bezeichnen, ist daher nicht nur unzutref-

fend, weil diese eine Minderheit und die so-

genannten Ausnahmen die Mehrheit dar-

stellen. Sie bilden auch historisch eine rela-

tiv sehr neue Ausformung einer Grundform 

korporativen Handelns.  

   

   Die Treuhandstiftung, die bereits in den 

frühen Hochkulturen Mesopotamiens und 

Ägyptens nachweisbar ist, ist, so gesehen, 

viel „echter“; einige noch bestehende Kir-

chenstiftungen stammen vermutlich aus 

dem 1. nachchristlichen Jahrtausend und 

sind somit viel älter als die ältesten selb-

ständigen Stiftungen, die seit dem Spätmit-

telalter nachweisbar sind und durch das 

BGB der staatlichen Aufsicht unterworfen 

wurden.  

 

   Von einer Reform des Stiftungsrechts zu 

sprechen, ist infolgedessen irreführend. Es 

geht allenfalls um die Reform des für einen 

vergleichsweise kleinen Teil einschlägigen 

Rechts, noch genauer um einen Teil eines 

Teils, denn wesentliche gesetzliche Best-

immungen finden sich nicht im BGB, son-

dern in den Stiftungsgesetzen der Länder. 

(Inwieweit es sich um Bundeskompetenz o-

der konkurrierende Gesetzgebung handelt 

bzw. ob die Landesgesetze nur Ausfüh-

rungsgesetze zum Bundesrecht darstellen, 

kann hier außer Betracht bleiben, sollte 

aber nicht für immer ungeklärt sein.) 

 

II. 

   Das definitorische Element einer Stiftung 

ist nicht etwa, wie in der Öffentlichkeit oft 

geglaubt wird, das Vorhandensein eines  
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materiellen Vermögens. Vielmehr bildet die 

Bindung an den bei der Gründung formu-

lierten Stifterwillen als ideelles Vermögen 

der Stiftung den definitorischen Kern. Dies 

unterscheidet die Stiftung prinzipiell von 

dem als permanenter Willensbildungspro-

zeß seiner Mitglieder konzipierten Verein, 

der infolgedessen zwingend auf Mitglieder 

angewiesen ist. Ein mitgliederloser Verein 

ist nicht vorstellbar, eine mitgliederlose Stif-

tung dagegen wohl, allerdings durchaus 

auch eine von Eigentümern oder Mitglie-

dern getragene Stiftung. Als sozial- und kul-

turhistorischer Beleg ersten Ranges mögen 

hierfür der Islam und das Christentum gel-

ten, letzteres in der klassichen Theologie 

häufig als „die Stiftung Jesu Christi“ be-

zeichnet, die sehr wohl über Mitglieder ver-

fügt. Die Stiftung bildet im Kern eine gebun-

dene, nicht eine mitgliederlose Organisa-

tion. 

 

III. 

   Schon in der historischen Stiftungslitera-

tur (so bspw. deutlich bei Kant) werden real 

existierende Teilfunktionen regelmäßig 

ausgeblendet, wodurch ein unzulässig ver-

engtes Stiftungsbild die Normen prägt. Da-

ran hat sich bis heute wenig geändert. Die 

Stiftung ist insbesondere kein Finanzie-

rungsinstrument, sondern ein handlungsfä-

higer korporativer Akteur, heute eine der 

wesentlichen Organisationsformen der Zi-

vilgesellschaft, gekennzeichnet durch die 

Besonderheit der Bindung an den Anfang. 

Viele Vereine sind vermögender als die 

meisten Stiftungen. Im Rahmen ihrer Bin-

dung kann die Stiftung ebensogut eine Ei-

gentümer-, operative, fördernde oder mild-

tätige Funktion ausüben. Der Rechtsrah-

men hat dieser Breite Rechnung zu tragen. 

Insbesondere sind Regeln über Vermö-

gensanlagen nur für einen Teil der Stiftun-

gen relevant. 

 

 

IV. 

   Die staatliche, durch eine Landesbe-

hörde ausgeübte Stiftungsaufsicht, einst 

als Kompensation der Eigentümerlosigkeit 

der Stiftung erdacht, wird heute vielfach als 

Kontrolle der Stiftungstätigkeit gesehen. 

Diese erfaßt nicht nur lediglich eine Minder-

heit der Stiftungen, sondern beinhaltet auch 

nur, daß in Abwesenheit von Mitgliedern o-

der Eigentümern durch die hoheitliche Ge-

walt die nachhaltige Befolgung des Stifter-

willens sichergestellt wird. Die Vollzugspra-

xis sieht oft anders aus. Insbesondere ha-

ben die Aufsichtsbehörden durch Muster-

satzungen und mündliche Empfehlungen 

dafür gesorgt, daß schon a priori keine Stif-

tung entstehen kann, in der sich der Stifter-

wille etwa durch eine großzügige Übertra-

gung von Veränderungsrechten an die Stif-

tungsorgane manifestiert. Es kann jedoch 

durchaus den Willen des Stifters darstellen, 

daß spätere Organe den Zweck der Stif-

tung ändern oder die Tätigkeit der Stiftung 

beenden können. Dies wird dadurch verhin-

dert, daß den Stiftern verwehrt oder ausge-

redet wird, solche Bestimmungen in der 

Satzung zu verankern. 

 

V. 

   Der schon im Schrifttum des 18. Jahrhun-

derts, das sich mit dem Antagonismus zwi-

schen reichen Stiftungen und der Souverä-

nität hochverschuldeter Staaten auseinan-

dersetzte, manifeste Anspruch des Staa-

tes, Stiftungen unter dem Vorwand vorran-

giger öffentlicher Belange nach Belieben 

aufzuheben, lebt im BGB (§ 87) bis heute 

fort, obwohl sowohl das Deutsche Reich 

nach 1933 (unter Rückgriff auf Rassenge-

setze) als auch die DDR nach 1953 (im 

Vollzug kommunistischer Ideologie) formal 

nach Recht und Gesetz, sachlich aber 

ebenso exzessiv wie mißbräuchlich davon 

Gebrauch gemacht hatten.  
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   Heute herrscht eher eine Praxis vor, Stif-

tungen zu lange leben zu lassen; der 

Durchbruch durch das Grundprinzip der 

Stiftungsautonomie ist jedoch vergleichbar. 

Die Bedingung der Gemeinwohlgefährdung 

(§ 87,1 BGB) unterliegt der alleinigen Defi-

nition durch die Staatsverwaltung; anders 

als beim Verbot von Vereinen fehlen Kon-

kretisierung und Verfahrensvorschriften. 

 

VI. 

   Zu den Grundprinzipien des Stiftens ge-

hört auch, daß es sich dabei um eine Ver-

mögensentäußerung handelt. Mit ihrer 

Gründung (oder, im Falle der rechtsfähigen 

Stiftung, spätestens mit der Anerkennung 

ihrer Rechtsfähigkeit – s.u.) ist die Stiftung 

eine fremde Dritte. Für die Stifter mag dies 

emotional schwer verständlich erscheinen, 

für die Stiftung ist es konstitutiv. Allerdings 

kann der Stifter die Wirkung dadurch mil-

dern, daß er sich im Rahmen der Festle-

gung seines Stifterwillens in der Stiftung 

Rechte zumißt, später also nicht von au-

ßen, sondern als Organ, Mitglied eines Or-

gans oder Quasi-Organ das Leben und 

Wirken der Stiftung mitbestimmt. 

 

 

   Dies alles vorausgeschickt, lassen sich 

für eine Reform des Stiftungsrechts fol-

gende konkrete Überlegungen formulieren: 

 

1. Zusammenfassung und Definition: 

 

   Eine Reform des Stiftungsrechts könnte 

dieses aus dem nur teilweise einschlägigen 

BGB herauslösen und in einem eigenen 

Stiftungsgesetz zusammenfassen, in dem 

auch die übrigen Stiftungsformen ihren 

Platz haben.  

 

Wohlgemerkt kann es dabei aber nicht da-

rum gehen: 

 

 

 bisher unreguliertes regeln zu wollen, 

wenn dies nicht notwendig ist, oder 

 die unserem föderalen Staatsaufbau 

angemessene Länderkompetenz 

durch bundeseinheitliche Regeln zu er-

setzen.  

 

Doch ließen sich hier bspw. niederlegen: 

 eine Auflistung (und definitorische Klar-

stellung) zumindest der gängigen Stif-

tungsformen, einschl. der Sonderfor-

men, bspw. kommunale Stiftungen (in 

Landesgesetzen unterschiedlich defi-

niert); 

 eine allgemeine Definition einer Stiftung 

analog zu der im Vereinsgesetz vom 5. 

August 1964 niedergelegten Definition 

eines Vereins: 
 

§ 2 Abs. 1: „Verein im Sinne dieses Gesetzes ist 

ohne Rücksicht auf die Rechtsform jede Vereini-

gung, zu der sich eine Mehrheit natürlicher oder 

juristischer Personen für längere Zeit zu einem 

gemeinsamen Zweck freiwillig zusammenge-

schlossen und einer organisierten Willensbildung 

unterworfen hat.“  

 

Analog ließe sich bspw. formulieren: 
 

Stiftung im Sinne dieses Gesetzes ist ohne Rück-

sicht auf die (besser: ungeachtet ihrer) Rechts-

form jede durch Gesetz und Satzung an den bei 

Gründung formulierten Willen ihres Stifters/ihrer 

Stifterin/ihrer Stifter gebundene, freiwilllig zu-

stande gekommene und mit einer durch Satzung 

bestimmten Leitung und Vertretung ausgestattete 

Körperschaft.  

 

 Regelungen zu einem Stiftungsregister, 

das alle Stiftungsformen umfaßt und zu 

Veröffentlichungspflichten der Stiftung 

selbst (bspw. in Analogie zu den Mel-

dungen von Kapitalgesellschaften an 

das elektronische Handelsregister) und 

von beteiligten Behörden (auch bspw. 

der Finanzämter im Hinblick auf Be-

scheide zur Anerkennung der Steuerbe-

günstigung und von aggregierten und 

anonymisierten Zahlen für statistische 

Zwecke). 
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2. Stärkung der Autonomie:  

 

a) Entscheidungen über jede Art von Sat-

zungsänderungen, die Auflösung der Stif-

tung, deren Zusammenlegung mit einer an-

deren, die Umwandlung in eine Ver-

brauchsstiftung usw. sind den Stiftungsor-

ganen vorzubehalten.  

 

   Die Aufsichtsbehörde hat (natürlich nur 

bei den ohnehin der Aufsicht unterliegen-

den Stiftungen) lediglich zu nachzuprüfen, 

ob sich diese Entscheidungen im Rahmen 

des zur Gründung formulierten Stifterwil-

lens bewegen.  
 

   Ziel der Gründungsberatung darf insofern 

nicht die Empfehlung sein, eine Mustersat-

zung anzuwenden, sondern die, Optionen 

auszuloten. Der Stifter/die Stifterin muß ins-

besondere in die Lage versetzt werden zu 

entscheiden, wieviel Kompetenzen er den 

Organen einräumen will. Im Sinne der an-

gestrebten Langfristigkeit sollte stets eine 

möglichst flexible Regelung empfohlen 

werden. In vielen Einzelheiten sollte den 

Stiftungsorganen jeder Ermessenspiel-

raum zugestanden werden, den der Stifter 

nicht ausdrücklich eingeschränkt hat. 

 

b) Das Recht des Staates, Stiftungen auf-

zuheben, ist abzuschaffen, da es ein Relikt 

des Obrigkeitsstaates darstellt und einem 

modernen Verständnis von Zivilgesell-

schaft nicht entspricht. Unter Berücksichti-

gung allgemeiner Grundsätze (bspw. Uner-

füllbarkeit des Stifterwillens) oder besonde-

rer Bestimmungen des Stifters (bspw. nach 

Ablauf einer vorgegeben Zeitspanne) ist es 

nach modernem Verständnis das vor-

nehmste Recht einer autonomen Körper-

schaft, in eigener Zuständigkeit ihr Ende zu 

beschließen.  

    

   Der Aufsicht bliebe die Nachprüfung, ob 

der entsprechende Beschluß formal richtig 

und inhaltlich sachgerecht zustande ge-

kommen ist. Eine besondere Kompetenz 

des Staates zur Aufhebung einer Stiftung 

bei verfassungswidrigem Verhalten muß 

gewiß erhalten bleiben. Diese ist jedoch 

auszuformulieren; die Entscheidung ist der 

Gerichtsbarkeit vorzubehalten. 

 

3. Kongruenz des Rechts:  

 

   Im Sinne der Rechtssicherheit erscheint 

es unabdingbar, im Wege der Reform die 

Rechtsgebiete aufeinander abzustimmen.  

 

   Immer wieder haben bspw. Unterschiede 

zwischen der zivilrechtlichen und der steu-

errechtlichen Bewertung von Stiftungshan-

deln unzumutbare Unklarheiten zur Folge 

gehabt.  

 

   Ein Beispiel ist die Auseinandersetzung 

um Erhalt des Stiftungsvermögens vs. zeit-

nahe Mittelverwendung. Nicht zu befürwor-

ten ist allerdings die mancherorts einge-

führte Praxis, daß Aufsichtsbehörden für 

von ihnen beaufsichtigte oder zu beaufsich-

tigende Stiftungen Anfagen an oder Ver-

handlungen mit Finanzbehörden führen 

(sog. one-stop-System). Dies sind unmittel-

bare Pflichten und Rechte der Stifter vor 

und der Organe nach der Gründung. 

 

4. Beseitigung von Unsicherheiten:  

 

   An mehreren Stellen enthält das geltende 

Recht (der rechtsfähigen Stiftungen) Unsi-

cherheiten, die dringend zu beseitigen sind.  

 

Beispiele: 
 

 Wann ist eine Stiftung existent? Einer-

seits entsteht eine rechtsfähige Stiftung 

nach herrschender Meinung durch eine 

einseitige Willenserklärung des Stifters. 

Andererseits erwirbt sie die Rechtsfähig-

keit durch staatliche Anerkennung. An-

gesichts der Tatsache, daß trotz Vorklä-

rung die Anerkennung in der Praxis teil-

weise mehrere Monate in Anspruch 

nimmt, ist die Frage zu klären, welchen 
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Status die Stiftung in dieser Phase hat. 

Kann bspw. schon Vermögen übertra-

gen werden? Können die Organe wirk-

sam Beschlüsse fassen? usw. 

 

 Kann eine Stiftung nachträglich in eine 

Verbrauchsstiftung bzw. eine Stiftung 

mit festgelegtem Ende umgewandelt 

werden? Dies wird zur Zeit in den Län-

dern sehr unterschiedlich beurteilt.  

 

 Kann eine Stiftung mit einer anderen 

Stiftung zusammengelegt werden? 

Auch hier vertreten Aufsichtsbehörden 

sehr unterschiedliche Auffassungen. 

 

   Insgesamt gilt auch hier, daß die Stif-

tungsorgane die primär Entscheidungsbe-

fugten sind. Im Zweifelsfall müssen vorran-

gig sie den Stifterwillen interpretieren. 

 

5. Diskussion weiterer Vorschläge:  

 

   Seit Veröffentlichung der Absicht, das 

Stiftungsrecht zu novellieren, werden, wie 

schon zwischen 1997 und 2002, Vor-

schläge für Änderungen und Ergänzungen 

vorgebracht. Dazu gehören u.a.: 

 

 Beschränkung der Form der rechtsfähi-

gen Stiftung auf „öffentliche“ bzw. steu-

erbegünstigte Stiftungen. Dies wider-

spricht eklatant dem historischen Stif-

tungswesen und ist kaum damit verein-

bar, daß sich die Frage, was steuerbe-

günstigt sein sollte, nicht mit dem Stif-

tungsgedanken kongruent ist. Bspw. 

sind zahlreiche sog. Familienstiftungen 

nicht deswegen nicht steuerbegünstigt, 

weil der Zweck dies nicht erlaubt, son-

dern weil der begünstigte Personenkreis 

zu eng ist (typisch: Hilfe für Familienmit-

glieder in Not). 

 

 

 Eröffnung von Möglichkeiten einer Mit-

gliedschaft in einer Stiftung: Dies er-

scheint angesichts sehr erfolgreicher 

ausländischer Beispiele (z.B. National 

Trust) gerade im Hinblick auf die Bürger-

stiftungen erwägenswert, solange die 

Mitglieder den Stifterwillen nicht verän-

dern können. 

 

6. Veränderbarkeit des Stifterwillens 

nach der Gründung:  

 

   Aus dem vorgenannten sollte deutlich ge-

worden sein, daß Eingriffe von Stiftern zur 

Veränderung des Stifterwillens nach der 

Gründung abzulehnen sind. Die Definiti-

ons- und Interpretationshoheit über den 

Stifterwillen geht mit der Gründung auf die 

Stiftungsorgane über. (Zudem entstehen 

erhebliche Probleme der Gleichbehand-

lung institutioneller Stifter.) Einen Ausweg 

bietet freilich die Möglichkeit, daß Stifter als 

oder in einem Organ der Stiftung an Verän-

derungen mitwirken können.  

 

 

   Abschließend sei daran erinnert, daß die 

moderne Stiftung, anders als im 19. Jahr-

hundert konzipiert, kein Mündel des Staa-

tes darstellt. Sie ist Teil der Zivilgesellschaft 

und bedarf insoweit keiner hoheitlichen Be-

aufsichtigung Die Kompensation für die Ei-

gentümerlosigkeit stellt vielmehr eine Leis-

tung des Staates dar, die in der Leistungs-

fähigkeit desselben ihre Grenzen findet. Es 

kann nicht im öffentlichen Interesse liegen, 

kleinen und kleinsten Stiftungen diese Leis-

tung über Jahrhunderte anzudienen oder 

gar aufzuzwingen. 

 

Dr. phil. Rupert Graf Strachwitz leitet das Mae-

cenata Institut für Philanthropie und Zivilgesell-

schaft, Berlin. 

E-Mail-Abonnement & Download unter:  
www.observatorium.maecenata.eu 

 

http://www.observatorium.maecenata.eu/

